
 
  

 
 

MA 62-I/409790/2024 

KUNDMACHUNG 
über die Auflegung der Bezirksverzeichnisse der 

zum Amt der Geschworenen oder Schöff*innen 
ausgelosten Personen zur öffentlichen Einsicht 

Gemäß § 5 Abs. 3 iVm. § 11 des Geschworenen- und Schöffengesetzes 1990 – 
GSchG, BGBI. Nr. 256 /1990 idF. BGBl. I Nr. 121/2016, liegen die Verzeichnisse der 
für die Jahre 2025 und 2026 zum Amt der Geschworenen oder 
Schöff*innen ausgelosten und zu einem solchen Amt zu berufenden 
Personen in den Magistratischen Bezirksämtern zu den folgenden 
Zeiten zur öffentlichen Einsicht auf: 

Montag, 15. April 2024 bis 
Freitag, 17. Mai 2024, 

jeweils von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

(ausgenommen Feiertage) 

Innerhalb der Auflegungsfrist kann jede Person wegen der Eintragung von 
Personen, welche die persönlichen Voraussetzungen für das Amt von 
Geschworenen oder Schöff*innen nicht erfüllen (§§ 1 bis 3 des 
Geschworenen- und Schöffengesetzes 1990), schriftlich oder mündlich 
Einspruch erheben. Die eingetragenen Personen können überdies in gleicher 
Weise einen Befreiungsantrag gemäß § 4 dieses Gesetzes stellen. 

Der Bürgermeister: 

Dr. Michael Ludwig Wien, im März 2024 
Gedruckt auf ökologischem Druckpapier nach den Kriterien von „ÖkoKauf Wien“. 


